
und Bürokratie, Preußen und Bayern, den Reichsressorts und dem Propaganda^
ministerium auszugleichen32 . So wurde nach dem Einverständnis des Außen¬
ministers von Neurath, der vor allem keinen aufgeblähten Behördenapparat
für die Saarfrage wollte33

, von Papen durch Kabinettsbeschluß vom 14. 11. 1933
zum Saarbevollmächtigten des Reichskanzlers ernannt. Ihm stand dadurch die
ausschließliche Entscheidungsbefugnis in Saarfragen zu, und die Saarreferenten
des Reichs, Preußens und Bayerns wurden ihm unterstellt34 . Die Entscheidungs¬
befugnis von Papens und die Zusammenarbeit mit den Saarreferenten hätten
durchaus die Einheitlichkeit der Saarpolitik gewährleisten können, zumal auch der
am 2. 12. 1933 konstituierte Saarpropagandaauschuß unter Vorsitz des VLR Voigt
dem Vizekanzler unterstand35 . Die einzelnen Etappen der Saarpolitik zeigen je¬
doch, daß der Anteil von Papens nicht sonderlich groß war, da von Papen viel¬
fach seine eigenen Möglichkeiten und die Lage im Saargebiet fehlerhaft ein¬
schätzte36 . Wenn er sich auch wiederholt außenpolitisch betätigte, so hatte er
doch ständig um Zuständigkeiten zu kämpfen, in erster Linie gegen das neben
dem Saarpropagandaausschuß arbeitende Propagandaministerium37 . Dieses hatte
eigene Pläne für den Einsatz der Propaganda und der finanziellen Mittel, so daß
der offene Streit im Mai 1934 mit dem Auswärtigen Amt und dem Reichsinnen¬
ministerium erst durch eine Vereinbarung im Juni beigelegt wurde, in der das
Propagandaministerium seine Ansprüche zurückstecken mußte38 . Trotzdem
wuchs die Bedeutung des Propagandaministeriums mit der zunehmenden Ein-
32 Aufzeichnung des StS im AA für den Minister v. 4.10.33: DGFP, Serie C, Bd. 1, Nr. 482.
Die Einmischungen Unbefugter in die Saarpolitik waren Anlaß für das Verbot uner¬
laubter Tätigkeit im Saargebiet durch den Rderlaß des StS in der Reichskanzlei v.
31.10.33 (BA R 431/253, Bl. 255).

33 Vgl. Anm. 32. v. Papens Verbindung zum Saargebiet rührte daher, daß er in Waller¬
fangen (Kr. Saarlouis) ein Gut besaß, wo er sich öfters aufhielt.

34 Erlaß des Saarbevollmächtigten v. 2.12.33: AA... betr. Tätigkeit d. Saarbevollmäch¬
tigten, 1 Bd. Zum Ausschuß gehörten Voigt und Braun v. Stumm (AA), Kuhlmann
u. Bade (ProMin), Schneider (PrMdl) sowie v. Bose (Büro d. Saarbevollm.).35 BA R 431/253, Bl. 276; Rdschr. d. Reichskanzlei v. 16.11.33: ebda., Bl. 301. Franz
v. Papen schreibt in „Der Wahrheit eine Gasse“, München 1952, S. 338, er sei we¬
gen seiner Beziehungen zum Saargebiet ernannt worden. Sein Einfluß im Saargebiet
war jedoch bis dahin gering. Die Saarreferenten sowie der Landesleiter der NSDAP-
Saar, Spaniol, traten am 23.11.33 zum erstenmal zusammen. Vgl. DGFP, Serie C,
Bd. 2, Nr. 94.

36 Was Papen, Wahrheit, S. 338f als Ergebnis seiner Tätigkeit angibt, stimmt nur zu
einem gewissen Teil. Papens weniger bedeutende Rolle bestätigen auch die Jolas-
Erinnerungen, Bd. 3, S. 138. Zu Papen vgl. auch DGFP, Serie C, Bd. 2, Nr. 350.

37 Rdschr. des Saarbevollm. v. 27.3.34: BA R 431/254, Bl. 129; Aufzeichnung der Bespre¬
chung v. 14.5.34: BA R 2/4415.

38 Sehr, des Propagandaministers v. 4.12.33 an den Vizekanzler (Abschr.) mit vielen
hschrr. Fragezeichen eines AA-Referenten, z. B. bei den geforderten 75 000 RM für die
Unterstützung von Zeitschriften, bei den 400 000 RM, die das Propagandaministe¬
rium für die Unterstützung eines nicht existierenden Fürsorgewerkes für saarländische
Kriegsbeschädigte forderte, oder bei nicht näher bezeichneten 20 000 RM für „Reise¬
kosten“. Die Bedenken des AA-Referenten bezogen sich also auf die Höhe der ge¬forderten Gelder und auf die nicht sachbezogene Planung des Propagandaministe¬
riums (AA... betr. Abstimmung, Bd. 8). Vgl. ferner: Aufzeichnung des Referats IA/XIII im RFM v. 15.2.34: BA R 2/4413; Aufzeichnung der Besprechung v. 14.5.34:
ebda., 4415; Rdschr. des Reichsinnenministers v. 8.6.34: AA ... betr. Allg. Angelegen¬
heiten des Saargebiets, Bd. 19. Ab Februar 1934 bearbeitete das Propagandaministe¬
rium federführend alle Saarvereinsangelegenheiten. Siehe Verm. Voigts v. 22.2.34:AA .,. betr. Pol.Ang.Allg., Bd. 59.
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